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Zu dem im Betreff genannten Gesetzesentwurf nimmt die Bundesarbeitskammer Stellung 

wie folgt. 

. Die Bundesarbeitskammer bekennt sich grundsätzlich zum Ziel des vorliegenden Entwur

fes, die Anpassung des österreichischen Arbeitszeitrechts an die EU:..Vorschriften über 

Lenk- und Ruhezeiten dadurch zu ergänzen und zu vollenden, daß gewisse Spannun

gen, die zwischen den EU-Normen und einzelnen Bestimmungen des österreichischen 

Arbeitszeitrecht$ entstanden sind, praxisgerecht aufgelöst werden. Eine ausführliche Dis

kussion innerhalb der Arbeitnehmervertretungen hat jedoch ergeben, daß eine Zustim

mung zu dem Vorhaben seitens der Bundesarbeitskammer nur dann möglich ist, wenn 

der Entwurf in nachstehend beschriebener Weise adaptiert wird. 

1920-1995 
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Zu § 14 Abs 1b: 

Die Ausdehnung der Arbeitszeit im engeren Sinne auf bis zu 11 1/2 Stunden pro Tag 

geht zu weit. Gleichzeitig wird jedoch gesehen, daß ein Bedarf daran besteht, zusätzlich 

zu der nach den EU-Vorschriften höchstzulässigen Tageslenkzeit von neun oder zehn 

Stunden gewisse Zeiten der Arbeitsbereitschaft (während etwa ein Fahrzeug be- oder 

entladen wird) und kleinere Arbeitseinsätze zuzulassen. Dafür erscheint aber eine Rege

lung völlig ausreichend, die zusätzlich zu der genannten Lenkzeit eine Arbeitszeit im en-
, .' 

geren Sinne im Ausmaß von höchstens einer halben Stunde täglich zuläßt" soweit die 

Grenze der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden gemäß § 7 Abs 1 letzter Satz 

AZG überschritten wird. Das heißt, daß zusätzlich zu einer Lenkzeit von zehn Stunden 

eine Arbeitsleistung im Ausmaß von höchstens einer halben Stunde erbracht werden 

darf. Bei einer Lenkzeit von bis zu 9 1/2 Stunden besteht 'Ohnedies die Möglichkeit, diese 

halbe Stunde zusätzlicher Arbeitszeit noch innerhalb der gegebenen Arbeitszeitgrenzen 

gemäß § 7 Abs 1 letzter Satz AZG unterzubringen. Erst ab einer Lenkzeit von neun Stun

den und einunddre~ßig Minuten soll somit die hier vorgeschlagene Erweiterung der tägli

chen Höchstarbeitszeitgrenze (bezogen auf Arbeitszeit im engeren Sinn) wirksam wer

den. So dürfte zB zusätzlich zu einer Lenkzeit von neun Stunden und fünfundvierzig Mi

nuten noch eine sonstige Arbeitsleistung (Auftanken, Fahrzeugcheck, Grenzabwicklung 

oder dergleichen) im Ausmaß von höchstens einer halben Stunden erbracht werden, so

daß in diesem Beispielsfall eine Gesamtarbeitszeit im engeren Sinne von zehn Stunden 

und fünfzehn Minuten die Folge wäre. 

Über das hier beschriebene Ausmaß an Arbeitszeit im engeren Sinne hinaus darf an ei

nem Tag noch soviel Arbeitsbereitschaft anfallen, daß dadurch eine Gesahlttagesarbeits

zeitvon dreizehn Stunden nicht überschritten wird. Es würde somit für diesen Fall die an

sonsten (§ 5Abs 1 AZG) bestehende Voraussetzung der Arbeitsbereitschaft " in erhebli

chem Umfang" (nach allgemeiner Auffassung ein Drittel der Tagesarbeitszeit) entfallen. 

Die Tagesarbeitszeit könnte sich somit zusammensetzen aus: Lenkzeit im Ausmaß von 

neun bis zehn Stunden, zusätzlich sonstige Arbeitsleistungen im Ausmaß von bis zu ei

ner halben Stunde, falls die Gesa: ::tarbeitszeit im engeren Sinne zehn Stunden 
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überschreitet, ansonsten eben bis zum GesamtaLismaß an täglicher Arbeitszeit im enge

ren Sinne von zehn Stunden, darüber hinaus noch Arbeitsbereitschaft bis zu einer Ge

samttagesarbeitszeit von dreizehn Stunden. 

Zusätzlich wird gefordert - und diese Forderung ist aus Sicht der Bundesarbeitskammer 

zur Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens unverzichtbar -, daß die in dieser Be

stimmung vorgesehenen Erweiterungen der Tagesarbeitszeit als Überstundenarbeif zu 

behandeln sind, soweit die sonst geltenden Grenzen der täglichen Normalarbeitszeit 

überschritten werden. Das heißt, daß jede Arbeitsleistung, die über acht Stunden hinaus

geht (über neun Stunden bei zulässiger Durchrechnung, bzw zehn Stunden bei Einarbei

ten im Sinne von § 4 Abs 3 AZG), als Überstundenarbeit zu gelten hat, unabhängig da

von, ob es sich dabei um Arbeitszeit im engeren Sinne oder Arbeitsbereitschaft handelt. 

Die Ausdehnung der täglichen Normalarbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden gemäß § 5 Abs 

1 AZG würde ja einen Drittelanteil an Arbeitsbereitschaft voraussetzen, was für die ge

genständliche Arbeitszeiterweiterung, die eine mindestens neunstündige Tageslenkzeit 

voraussetzt, gegenstandslos ist. 

Weiters kann dieser Erweiterung der Tagesarbeitszeit nur zugestimmt werden, wenn sie 

ausschließlich auf Lenker von Kraftfahrzeugen im Sinne der §§ 15 Abs 2, 15a Abs 1 bzw 

16 Abs 3 AZG beschränkt wird . 

. Zu§14Abs1c: 

Ein gründliches Überdenken der hier geplanten Regelung im Zusammenhang mit der 

Doppelbesetzung von Fahrzeugen hat ergeben, daß eine bis zu zwanzigstündige Ta

gesarheitszeit aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes, aber auch der Verkehrssicherheit 

selbst dann unzumutbar ist, wenn immer einer der beiden Lenker sich nur in Arbeitsbe

reitschaft befindet, während der jeweils andere Lenker das Fahrzeug lenkt. Es kann im 

Falle der Doppelbesetzung daher ein'~ weitete Ausdehnung der Arbeitszeit zumindest 

vorläufig nicht akzeptiert werden, sondern muß mit der Einsatzzeitenreqelung gemäß§ 

16 Abs 3 AZG das Auslangen gei ·.inden werden. 
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Zu § 15 Abs 4: 

Zu Beginn von Ziffer 2 ist d.as Wort "durch" zu streichen. 

Zu § 16 Abs 4: 

Für andere Kraftfahrzeuge als jene, die in den §§ 15 Abs 2, 15a Abs 1 und 16 Abs 3 ge

'nannt sind, ist die Verlängerung der Einsatzzeit weiterhin vom Vorliegen von Arbeitsbe

reitschaft im Sinne von § 5 Abs 1 AZG abhängig zu machen. 

Zu § 22a Abs.1a ARG: 

Die Ausnahme von der Regelung in § 22a Abs 1 ARG soll nur durch Kollektivvertrag, bzw 

für Arbeitnehmer, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist, durch Betriebsvereinbarung 

zugelassen werden können. V~xaussetzung muß weiters sein, daß die in § 22a Abs1 a Z 

1 und 2 ARG (in der Textierung des Entwurfs) genannten Lenkzeitenbegrenzungen nicht 

nur faktisch eingehalten werden, sondern daß der Kollektivvertrag (in kollektivvertragslo

sen Bereichen das Arbeitsinspektorat) selbst die tägliche bzw wöchentliche Lenkzeit für 

die betroffene Arbeitnehmergruppe so begrenzt. Damit soll insbesondere gesichert wer

den, daß auch in Mischbetrieben klare VerHältnisse herrschen: Der Kollektivvertrag soll 

nur für solche Arbeitnehmer die Ausnahme von der Regelung in § 22a Abs 1 ARG (und 

damit die Unterstellung unter die Regelung in § 19 ARG) zulassen können, für die er un

mißverständlich die lenkzeiten im Sinne von § 22a Abs 1 a Z 1und'2 ARG (in der Fas

sung des Entwurfs) begrenzt hat. 

Die Präsidentin: I ktor: 

Eleonora Hostasch 
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